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Übersicht: Sprachförderung Deutsch 

! 
Was  
für Angebote gibt es 
 

? 
Wer 
darf teilnehmen 

€ 
Wieviel  
Vergütung/ Förderung 

§ 
Worauf 
Sie achten müssen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrationskurs 
 
zur Vorbereitung auf 
Sprachniveau B1 
(Grundlagen) 
 
 
 

 

Gesetzlicher Anspruch: 

AussiedlerInnen 
 

Asylberechtigte / 
Anerkannte Flüchtlinge 
 
Auf Antrag beim BAMF: 

Asylbewerbende 
mit guter Bleibeperspektive 
(Syrien, Iran, Irak, Eritrea, 
Somalia, Jemen)  
+ 
Geduldete 
mit Abschiebungsverbot (!) 
ab dem 1. Tag der Duldung 
 
Auf Antrag beim BAMF: 

EU-BürgerInnen 
(inkl. EWR + Schweiz) 
+ 
DrittstaatlerInnen mit 
Aufenthaltserlaubnis 
(Dauer 1 Jahr bzw. 
Voraufenthalt von 1,5 Jahren)  
+ 
Deutsche mit 
Migrationshintergrund 
 

 
 
 
 

 
 
 

Teilnahme 
kostenfrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten*: 
1,95 € pro Std./UE  
(= 1.365,00 € / Kurs)  
 

*Kostenbefreiung und 
Erstattung Fahrtkosten  
auf Antrag bei Bezug von 
ALG II oder Sozialhilfe  
 

 
 
 
 
 

Dauer: 

6 Monate Vollzeit 
12 Monate Teilzeit 

(z.B. bei 
Berufstätigkeit) 
 Freistellung 

 
 
 
 
 

 
Finanzierung: 

Arbeitgeber kann 
Arbeitnehmende 

unterstützen 

 
 
 
 

 
 
 
Berufsbezogene 
Sprachförderung 
(DeuFöV gem. §45a) 
 
zur Vorbereitung auf 
Sprachniveau bis C2 
(Berufsbezogenes 
 Deutsch) 
 
 
 

 

Menschen mit 
Migrationshintergrund 
(inkl. EU-BürgerInnen  
sowie Geflüchtete) 
 

ABER: 
> Asylbewerbende aus 
sicheren Herkuftsländern 
sowie Geduldete sind 
i.d.R. ausgeschlossen! 

 

> Sprachniveau mind. B1 
(z.B. durch Integrationskurs) 
 

> Meldung als arbeitslos 
bzw. arbeitssuchend bei 
Jobcenter/ Arbeitsagentur 
 
> Module für Beschäftigte 
(mit Migrationshintergrund)  
 auch unter B1 Niveau mgl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnahme  
kostenfrei 

 
 
 
 
 
Kosten: 
2,07 € pro Std./UE 
(= 1863,00 € / Kurs)  
 

 

 

 

 

Dauer: 

8 Monate Vollzeit 
16 Monate Teilzeit 

(z.B. bei 
Berufstätigkeit) 
 Freistellung 

 
 

Finanzierung: 

Arbeitgeber kann 
Arbeitnehmende 

unterstützen 
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Förderrichtlinie 
Integrative Maßnahmen: 
 
Sprachförderung des 
Landes Sachsen 
 
 Alphabetisierungskurs 
 

zur Vorbereitung auf 
Sprachniveau bis A1 
 
 
 Basiskurs 
 

„Deutsch sofort“ 
zur Vorbereitung auf 
Sprachniveau bis A1 
 
 
 
 Aufbaukurs 
 

„Deutsch qualifiziert“ 
zur Vorbereitung auf 
Sprachniveau bis B1 
 
 
 
 Aufbaukurs 
 

„Deutsch Beruf” 
zur Vorbereitung auf 
Sprachniveau bis B2 
 
 

 

Achtung! 
Prinzip Nachrangigkeit: 
 
Alle Förderoptionen (s.o.) 
sind vorrangig zu nutzen 
 
Zugewanderte ohne 
Deutschkenntnisse,  
die keinen Anspruch auf 
Integrationskurse haben 
(siehe Integrationskurs) 
 
ABER: 
> Asylbewerbende sowie 
Geduldete aus sicheren 
Herkuftsländern sind  
i.d.R. ausgeschlossen! 
 
 
Zugewanderte, die 
innerhalb von 3 Monaten 
keinen DeuFöV-Kurs 
erhalten haben  
(siehe Berufsbezogene 
Sprachförderung) 
 

> Sprachniveau mind. A1 
 
ABER: 
> Asylbewerbende sowie 
Geduldete aus sicheren 
Herkuftsländern sind  
i.d.R. ausgeschlossen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnahme  
kostenfrei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dauer: 

1,5 - 3 Monate  
Vollzeit 

  Freistellung 

 

 
Ehrenamtliche 
Angebote 
 
 

 

 
Grundsätzlich keine 
Einschränkungen 

 

 
Grundsätzlich  
keine Kosten 

 
 

Grundsätzlich keine 
Einschränkungen 
  evtl. Freistellung 

 

 
Kommerzielle 
Angebote 
 
 

 

 
Grundsätzlich keine 
Einschränkungen 

 

 
Kosten je nach 

Anbieter / Angebot 

 

 
Grundsätzlich keine 
Einschränkungen 
  evtl. Freistellung 

 

 
 
 
 
 
Quellen:  
BAMF 2018 
SMGI 2018 
SAB 2018; Förderrichtlinie Integrative Maßnahmen 
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